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Gesetzliche Fortbildungspflicht

Geld fließt nur bei den
„richtigen“ Diagnosen

G-BA beschließt neue Regeln
für Klinik-Fachärzte

Mitgliederzeitung Berufsverband Deutscher Internisten BDI e.V. • www.bdi.de

Künftig gelten neue Regelungen für die
Fortbildung von Fachärztinnen und
Fachärzten, Psychologischen Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten
sowie Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten, die im Krankenhaus tätig
sind.

Innerhalb von fünf Jahren müssen diese an
Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die
nach Anerkennung entsprechend dem Fort-
bildungszertifikat der Ärztekammern oder
der Psychotherapeutenkammern mit insge-
samt 250 Fortbildungspunkten bewertet
wurden. Von den 250 Fortbildungspunkten
müssen mindestens 150 Punkte durch fach-
spezifische Fortbildung erworben worden
sein. Dies hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) am 19. März 2009 in Berlin
beschlossen.
Die Neufassung der Fortbildungsregelungen
dient der Aktualisierung der fachärztlichen
und psychotherapeutischen Qualifikation
und hat das Ziel, dass Patientinnen und
Patienten im Krankenhaus qualitätsgesichert
versorgt werden. Die Aktualisierung wurde
auch aufgrund von Gesetzesänderungen
erforderlich. So beruht die Einbeziehung der
psychologischen Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten sowie der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten auf den Änderungen des

Der morbiditätsorientierte Risikostruk-
turausgleich (Morbi-RSA) steuert die
Geldströme zwischen den gesetzlichen
Krankenkassen. Bis zu 70 Mrd. Euro –
knapp die Hälfte ihrer Ausgaben – wer-
den ihnen auf der Grundlage der Morbi-
dität der Versicherten auf der Basis von
80 Krankheiten zugewiesen. Interessant
für die Krankenkassen sind nicht mehr
die jungen Gesunden, sondern die
„gesunden“ Kranken mit der richtigen
Diagnose. Die Jagd nach ihnen ist bereits
eröffnet. 

Am auffälligsten hat der Bayerische Hausärz-
teverband agiert, indem dessen Vorsitzender
Dr. Wolfgang Hoppenthaller nach Abschluss
des Hausarzt-Vertrags mit der bayerischen
AOK seinen Mitgliedern empfahl, „derzeit
ausschließlich für die AOK die Kodierung“ zu
prüfen. Dadurch wird nicht nur der AOK Bay-
ern ein Wettbewerbsvorteil eingeräumt, son-
dern gleichzeitig Druck auf die anderen Kas-
sen ausgeübt, ebenfalls entsprechende Haus-
arztverträge abzuschließen.

Lesen Sie weiter 
auf Seite 4

Sozialgesetzbuches V durch das GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) und dem
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz. Zudem
wurde in den redaktionellen Überarbeitungen
die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen
und Männern umgesetzt. Der Beschluss des 
G-BA tritt nach Bekanntmachung im Bundes-
anzeiger in Kraft.
Der Beschluss löst die Vereinbarung des
Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbil-
dung der Fachärzte im Krankenhaus vom 
20. Dezember 2005 ab, die am 1. Januar 2006
in Kraft getreten ist. Die Vereinbarung gilt für
alle in nach § 108 SGB V zugelassenen Kran-
kenhäusern tätigen Fachärzte, aber nicht für
Belegärzte im Sinne von § 121 Abs. 2 SGB V
und für ermächtigte Ärzte nach § 116 SGB V.
Ein Facharzt ist in diesem Sinne für ein Kran-
kenhaus tätig, wenn er aufgenommene
Patienten innerhalb des nach dem Kranken-
hausplan geförderten Bereichs behandelt. 
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auf Seite 2
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Agonie der konservativ tätigen Belegärzte

Gibt es noch eine Zukunft für
den internistischen Belegarzt? 
Die belegärztliche Versorgung ist gelebte
Integration zwischen Praxis und Kran-
kenhaus. Während alle gesetzlichen
Aktivitäten zur integrierten Versorgung
weitgehend versandet sind, legt man
jetzt Hand an das noch einzig funktio-
nierende System – natürlich die Beleg-
arztversorgung. Förderung der Belegärz-
te – alles nur Lippenbekenntnisse, vor
allem aus der Sicht der Internisten. 

Aufgrund der jüngeren deutschen Geschichte –
in der DDR gab es keine freiberufliche Nieder-
lassung, also auch keine Belegärzte – konzen-
triert sich die belegärztliche Versorgung auf
die alten Bundesländer, historisch gewachsen
vor allem im Süden und in der Mitte Deutsch-
lands. In der Regel sind hier 10 % und mehr der
Patienten belegärztlich versorgt, wenn sie ins
Krankenhaus müssen. Sie schätzen dabei die
nahtlose Versorgung beim Übergang zur sta-
tionären Behandlung – finden sie doch dort
ihren Arzt aus der Praxis wieder. 

Belegärzte beim EBM 2000 vergessen
Zu Erinnerung: Die Belegärzte hat man im EBM
2000 plus glatt vergessen. Vor allem bei der Kal-
kulation der Leistungen ist man von der ambu-
lant in der Regel niedrigeren Morbidität ausge-
gangen. Die Korrektur mit der Neufassung des
Kapitel 36 im EBM kam spät und war nur auf
Operationen konzentriert. Konservative Fächer,
auch mit invasiven Eingriffen wie in der Angiolo-
gie kamen in die zweite Reihe. Die Ärzte, die bei
ihrer Tätigkeit keinen Ambobeutel zur Hand hat-
ten oder zum Messer greifen konnten, mussten
die Leistungen im EBM abrechnen, ohne Korrek-
tur, aber dafür pauschaliert, auch während sta-
tionärer Behandlung. Mit Hilfe der Kassen und
regionaler KVen gelang es ab 2007 diese Leistun-
gen besser, d. h. angemessen, zu vergüten – zahl-
reichen Schiedssprüchen sei Dank. 
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Der BDI feiert Geburtstag

50 Jahre Berufsverband
Deutscher Internisten

Am 5. April 1959 wurde der Berufsver-
band Deutscher Internisten e.V. gegrün-
det. Seither vertritt er erfolgreich die
sozial- und berufspolitischen Interessen
der deutschen Internisten. Er ist einer
der drei 
großen Ärzte-
verbände
Deutschlands
und Europas
größter Fach-
arztverband.

BDI-Präsident Dr. Wolfgang Wesiack schreibt
in einem offenen Brief an die BDI-Mitglieder:
„Wir können stolz auf das für unsere Mitglie-
der Erreichte zurückblicken (...). Unsere Auf-
gaben sind nicht einfacher geworden; Berufs-
politik ist heute mehr denn je die Kunst des
Möglichen und die Fähigkeit zum politischen
Kompromiss. Die gesundheitspolitischen Rah-
menbedingungen werden für uns immer
ungünstiger. Aus diesen Gründen ist es auch
so wichtig, ein klares berufspolitisches Profil
zu wahren und unseren internistischen Stand-
punkt geschlossen nach außen zu vertreten.” 

Den vollständigen Brief von BDI-Präsident 
Dr. Wolfgang Wesiack lesen Sie auf Seite 3.
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